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AUS DEM STADTRAT
In der Woche vom 23. Mai bis 27. Mai 2016 tagen folgende Aus-
schüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen

Montag, 23.05.2016
15.00 Uhr Unterausschuss für Flüchtlingsfragen, Rathaus

Dienstag, 24.05.2016
17.00 Uhr  Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und 
 Liegenschaften, Rathaus

Mittwoch, 25.05.2016 
17.00 Uhr Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung, 
 Rathaus

BEKANNTMACHUNGEN

STEUERN WAREN FÄLLIG
Die Grundbesitzabgaben und die Gewerbesteuer für die Mona-
te April, Mai und Juni wurden am 15.05.2016 fällig. Daran und 
an die Zahlung aller sonstigen nicht gestundeten Rückstände an 
Steuern, Gebühren und Beiträgen sowie Abgaben, deren Vollzie-
hung nicht ausgesetzt wurde, erinnert die Finanzbuchhaltung 
der Stadtverwaltung Krefeld.

Für Barzahlung stehen alle Banken, die Deutsche Post AG sowie 
alle Zweigstellen der vorgenannten Geldinstitute zur Verfügung. 
Man sollte unbedingt den bargeldlosen Zahlungsverkehr wählen 
und die Beträge unter Angabe des Kassenzeichens auf das Konto
DE84320500000000310003 bei der Sparkasse Krefeld, das 
Konto DE69360100430008682431 bei der Postbank Essen oder 
auf Konten der Finanzbuchhaltung Krefeld bei fast allen Krefelder 
Banken überweisen.

Die Finanzbuchhaltung empfiehlt als zeitgemäßen und ratio-
nellen Zahlungsverkehr die Teilnahme am SEPA-Lastschriftein-
zugsverfahren. Dabei braucht man keine Zahlungstermine zu 
überwachen und hilft der Stadt in den Bemühungen, die Verwal-
tungskosten zu senken.

Nähere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Internetveröf-
fentlichung mit dem dort abrufbaren Vordruck: 

http://www.krefeld.de/fb21 - Dienstleistung „Erteilung eines 
SEPA-Lastschriftmandats“.

Vorteile des SEPA-Lastschriftverfahrens:

•	 Die	Einrichtung	und	Änderung	von	Daueraufträgen	bzw.	das	
Ausfüllen von Überweisungsaufträgen entfällt.

•	 Sie	zahlen	immer	rechtzeitig	den	richtigen	Betrag,	auch	wenn	
sich die Höhe der Forderung ändern sollte. 

•	 Die	 Zahlung	 im	 Wege	 des	 SEPA-Lastschrifteinzugs	 gilt	 zum	
Fälligkeitstag als entrichtet, es können keine Mahngebühren 
oder Säumniszuschläge anfallen.

•	 Die	 Belastung	 Ihres	 Kontos	 erfolgt	 niemals	 vor	 dem	 Fällig-
keitstag der Forderung

•	 Sie	können	ab	Belastungsdatum	Ihres	Kontos	innerhalb	von	
sechs Wochen eine Wiedergutschrift bei Ihrer Bank verlan-
gen, dies ist bei Daueraufträgen und Überweisungen nicht 
möglich.

•	 Erstattungszahlungen	an	Sie	erfolgen	ohne	weitere	Formali-
täten auf das von Ihnen angegebene Konto.

Fällige Abgaben, die nicht am Fälligkeitstag den Konten der Fi-
nanzbuchhaltung gutgeschrieben sind, müssen nach den ge-
setzlichen Bestimmungen kostenpflichtig beigetrieben werden. 
Schecks sind ausschließlich an die Finanzbuchhaltung der 
Stadtverwaltung Krefeld zu adressieren und müssen bereits drei 
Werktage vor Fälligkeit bei dieser eingegangen sein.

B E K A N N T M A C H U N G 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER 
ÖFFENTLICHKEIT AN DER BAULEITPLANUNG
Die Stadt Krefeld beabsichtigt die Aufstellung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. 802 (V) – südlich Wedelstraße –. 
Im Sinne einer Innenentwicklung sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für den Bau von Wohnhäusern im Blockinnen-
bereich geschaffen werden. 

Gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit gülti-
gen Fassung ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich 
unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Ent-
wicklung des Gebietes in Betracht kommen, und die voraussicht-
lichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr 
ist	Gelegenheit	zur	Äußerung	und	Erörterung	zu	geben.

Die Unterrichtung und Erörterung erfolgt

am Dienstag, dem 31.05.2016, 18.00 Uhr, 
in der Aula des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums,
Johannes-Blum-Straße 101, 47807 Krefeld,

durch sachkundige Mitarbeiter des Fachbereiches Stadtplanung.

Der v. g. Veranstaltungsort ist durch die Straßenbahnlinie 041 
(Haltestelle Von-Ketteler-Straße) erreichbar.
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K R E F E L D E R  A M T S B L A T T
An der Veranstaltung kann jeder teilnehmen. Es ist Gelegenheit 
zur	Äußerung	und	Erörterung	gegeben.

Der Planentwurf sowie die wesentlichen Ziele der Planung sind 
auch im Internet unter www.krefeld.de/bauleitplanverfahren 
abrufbar.

Äußerungen	 zur	 Planung	 können	 auch	 nach	 dem	 vorgenann-
ten Anhörungstermin innerhalb einer Woche beim Fachbereich 
Stadtplanung, Parkstraße 10, 47829 Krefeld, Zimmer 326, 3. Eta-
ge, schriftlich bzw. per E-Mail vorgebracht oder zu Protokoll ge-
geben werden. Auch hierbei kann die Planung mit sachkundigen 
Mitarbeitern des Fachbereiches erörtert werden.

Der Fachbereich Stadtplanung ist durch den Regionalexpress 
RE 11 und die Regionalbahn RB 33 (Haltstelle Krefeld-Uerdingen 
Bf), die Straßenbahnlinie 043 und die Buslinien 054, 058, 831, 
927 und 941 (Haltestelle Uerdingen Bf) sowie die Buslinien 058 
und 059 (Haltestelle Querstraße) erreichbar.

Bei gleichlautenden Eingaben (Unterschriftenlisten, vervielfältig-
te gleichlautende Texte, etc.) wird um die Benennung desjenigen 
gebeten, der die gemeinschaftlichen Interessen vertritt.

Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Namen der Einsender von Stellungnahmen in 
den Vorlagen für die öffentlichen Sitzungen des Rates und der 
Ausschüsse aufgeführt werden können, soweit dieses die Ein-
sender nicht ausdrücklich verweigern.

Zur besseren Orientierung ist das Plangebiet in einem Kartenaus-
schnitt dargestellt.

Krefeld, den 9. Mai 2016
Doris Nottebohm
Bezirksvorsteherin

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau

20.05. – 22.05.2016
Stockmanns GmbH & Co. KG   
Hermannstraße 2 a | 47798 Krefeld 
77 31 01

26.05. – 27.05.2016 
Paul Meulendick GmbH    
Im Witschen 38 A | 47807 Krefeld
39 12 07

28.05. – 29.05.2016 
Trunz GmbH     
Magdeburger Straße 25 | 47800 Krefeld
47 50 88

„Krefelder Amtsblatt“ 

Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 79,40 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter der Telefon-Nr. 
0180 5044100 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter der Te-
lefon-Nr. 01805 986700 zu erreichen. Sprech-
zeiten: samstags, sonntags und feiertags von 
10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 17.00 bis 
19.00 Uhr,  montags, dienstags und donnerstags 
von 21.00 bis 22.00 Uhr.

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0180 5 66 05 55

AUF EINEN BLICK


